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Mutter und Kinder. Bei Teilzeit- oder Halbtagsarbeit
der Mutter ist der Einsatz von gut ausgebildeten

Tagesbetreuerinnen gerechtfertigt. Jedoch sollten

von einer Frau nicht mehr als fünf Kinder
einschliesslich der eigenen betreut werden und höchstens

zwei Kinder der gleichen Entwicklungsstufe.

Abschliessend sei nochmals betont, dass kein Kind
freiwillig auf seine Mutter verzichtet. Wir Erwachsenen

sind verpflichtet, die Bedürfnisse unserer
Kinder zu achten und zu befriedigen, soweit dies
möglich ist. Deshalb sind Vorsicht und Kritik
geboten, wenn neue Möglichkeiten der Fremdbetreuung

für Kinder geschaffen werden.

Literatur
1. BOWLBY, J.: Maternal Care and Mental Health.

World Health Organization, Genève, 1952.

2. CLAUSER, G.: Die moderne Elternschule. Herder,
Freiburg, 1970.

3. ERIKSON, E. H. : Kindheit und Gesellschaft. Klett,
2. Auflage, Stuttgart, 1965.

4. FLEISCHHAUER-HARDT, H.: Die Bedeutung der
frühen Kindheit für die Sexualität und die Sexual¬

erziehung. In: Sexualerziehung in der Schule.
Haupt-Verlag Bern, 1970.

5. FLEISCHHAUER-HARDT, H. und W. McBRIDE:
Zeig mal! Aufklärungsbuch für Eltern und Kinder.
Jugenddienst-Verlag, Wuppertal, 1974.

6. FREUD, A. : Wege und Irrwege in der Kinderentwicklung.

Huber, Bern, 1968.

7. HORNEY, K.: Die Psychologie der weiblichen
Sexualität. In: Mensch, Geschlecht, Gesellschaft
Band I. Goldmann-Verlag, München, 1968.

8. MATTMÜLLER-FRICK, F.: Gruppenerziehung. In:
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie

20, Mai/Juni 1971.

9. PORTMANN, A.: Zoologie und das neue Bild des
Menschen. Rowohlt, Hamburg, 1956.

10. RENGGLI, F.: Angst und Geborgenheit. Rowohlt,
Hamburg, 1974.

11. SPITZ, R. A.: The First Year of Life. International
University Press Inc. New York, 1965.
SPITZ, R. A. : Die Entstehung der ersten
Objektbeziehungen. Stuttgart, Klett, 1954.

Adresse der Verfasserin:
Dr. med. Helga Fleischhauer-Hardt
Erziehunigsberatung Reinach
Langrüttiweg 10, 4153 Reinach

Vereinbarung zwischen dem
Armenpflegerverband des Kantons Luzern

und dem YSA

Nachdem es zwischen dem VSA, dem Institut für
Angewandte Psychologie IAP einerseits und dem
Armenpflegerverband des Kantons Luzern, dem
Schweizerischen Katholischen Anstaltenverband
SKAV anderseits wegen der Uebernahme des

Kurskonzeptes des VSA für die Gestaltung eines
Fachkurses I in der Innerschweiz zu einigen
Spannungen gekommen war (vgl. Jahresbericht des
Präsidenten VSA Fachblatt 6/75 S. 167) haben der
Armenpflegerverband, der VSA und das IAP an
einer Sitzung vom 22. Mai 1975 folgende Vereinbarung

getroffen:

1. Es wird zwischen dem VSA und dem
Armenpflegerverband eine noch auszuformulierende
Vereinbarung des Inhalts abgeschlossen, dass für
jetzige und künftige Kurse des Armenpflegerver-
bandes für Heimpersonal das VSA-Konzept
hinsichtlich Inhalt, Aufbau, Anspruchsniveau und
Umfang massgebend sein soll. Der VSA wird diese
Vereinbarung in einem Brief an Herrn Vonwyl
festhalten.

2. In den Kurskommissionen für Armenpflegerverband
durchgeführte Kurse nimmt ein Vertreter des

VSA Einsitz. Der VSA wird innert nützlicher Frist

die Person des Vertreters für den FACHKURS I
nennen.

3. Zwischen den durchführenden Organisationen,
IAP (Herrn C. D. Eck) und der Bildungsstätte für
Soziale Arbeit (den Herren Dr. Wanner und
O. Aregger) sollen Kontakte stattfinden mit dem
Ziel, Erfahrungen auszutauschen hinsichtlich
Organisation, Didaktik, Unterlagen und Gastdozenten.

Die Initiative dafür liegt bei den Herren
Dr. Wanner und Aregger.

4. Im Ausweis des FACHKURS I des
Armenpflegerverbandes wird ein Nachsatz aufgenommen, der
zum Ausdruck bringt, dass der Kurs hinsichtlich
Inhalt, Aufbau, Anspruchsniveau und Umfang im
wesentlichen dem vom VSA in Zusammenarbeit
mit dem IAP entwickelten und durchgeführten
FACHKURS I entspricht. Dieser Nachsatz wird im
Ausweis vom Vertreter des VSA in der Kurskommission

unterzeichnet.

5. Diese Beschlüsse werden im Fachblatt des VSA
publiziert und «Heim und Anstalt» (Publikationsorgan

des SKAV) wird angefragt, ob es die Vereinbarung

ebenfalls veröffentliche.
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